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DE BEER GmbH, Langenfeld 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN Fassung 04/2026 

I. Geltung/Angebote 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und 

sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen 

nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Zusätzliche Angaben in Bezug auf Qualität, Preis und Lieferung  

werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 

3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, 

Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben, 

Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche 

bezeichnet sind. 

4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind 

nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen 

zulässig. 

II. Preise und Verpackungen 
1. Maßgeblich ist stets der Listenpreis, der zum Zeitpunkt der Bestellung in Kraft ist. Die Preise 

verstehen sich ab € 600,00 netto Warenwert frei Haus innerhalb Deutschland, jeweils zuzüglich 

Mehrwertsteuer. Für Lieferungen in andere Länder gelten andere Warenwert-Grenzen. Für Aufträge 

unter € 100,00 netto Warenwert berechnen wir Kleinstauftragskosten. 

2. Falls der Käufer eine besondere Versand- oder Verpackungsart wünscht, werden die dadurch 

entstehenden Kosten gesondert berechnet. 

III. Zahlung und Verrechnung 
1. Unsere Rechnungen sind fällig zu dem auf der Rechnung erwähnten Fälligkeitsdatum. Fehlt die 

Angabe, ist die Rechnung fällig innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. Die Zahlung 

hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche 

Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. 

2. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Das Recht des Käufers, mit Gegenansprüchen aus 

anderen Rechtsverhältnissen aufzurechnen, steht ihm nur insoweit zu, als sie unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Leistet der Käufer bei Fälligkeit und damit dem Überschreiten eines Zahlungsziels nicht, so sind die 

ausstehende Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5% p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung 

höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzuges bleibt unberührt, was insbesondere für 

den gesetzlichen Verzugszins in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. gilt.. 

4. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB 

(Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der 

laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung 

gemäß Ziff. VII/5 zu widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf 
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einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und 

Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 

Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres 

gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von den 

vorstehenden Regelungen unberührt. 

5. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und 

setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der 

Skontierung voraus. 

IV. Lieferfristen 
1. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stet nur 

annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder 

vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf 

den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 

beauftragten Dritten. 

2. Lieferfristen und –termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 

unseren Betrieb verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft gemeldet haben. 

3. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 

Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns 

verschuldet. 

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn unvorhersehbare, unabwendbare und 

schwerwiegende Ereignisse bei uns oder unseren Unterlieferanten eintreten. Solche Ereignisse sind 

insbesondere höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von 

Zulieferungen der Lieferanten. Für die Dauer einer solchen Störung sind wir von den 

Leistungspflichten befreit. 

V. Ausführung der Lieferungen 
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen 

des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, 

auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Pflicht und Kosten der Entladung 

gehen zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. 

2. Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

- die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

- dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei 

denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

3. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge 

zulässig. 

4. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. 

herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr 

berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und –

mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer 
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Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß 

abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu 

berechnen. 

VI. Besonderes Rückgaberecht / Retourensendungen 
1. Bei uns bestellte Waren dürfen außerhalb von Gewährleistungs- und/oder 
Schadenersatzansprüchen nach unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung zurückgegeben 
werden, wobei auf eine solche Zustimmung kein Anspruch besteht und wir von Fall zu Fall 
entscheiden, ob wir dem Rückgabewünsch nachkommen. Keinesfalls zurückgenommen werden 
bestellte chemische, selbstklebende, Gummi- und speziell angefertigte Artikel. Zurückgenommene 
Artikel müssen sich in der Originalverpackung befinden, unbeschädigt und sauber sein. Diese Artikel 
werden unter Abzug von Retourkosten von 20% des bei Lieferung berechneten Nettoverkaufspreises 
gutgeschrieben. 
 

VII. Höhere Gewalt  
1. Im Falle von höherer Gewalt, wie z. B., aber nicht beschränkt auf (i) Pandemien, (ii) Krieg, zivile 
Unruhen, Kriegsrecht und/oder staatliche Maßnahmen, (iii) Streiks, (iv) Handelssanktionen, (v) Feuer 
und/oder Blitzschlag, (vi) unvorhersehbare Produktions-, Verkehrs- und/oder Versandstörungen, (vii) 
unvorhersehbarer Mangel an Arbeitskräften, Versorgungsleistungen und/oder Roh- und Hilfsstoffen, 
behalten wir uns jederzeit das Recht vor, entweder unsere Verpflichtungen auszusetzen, solange die 
Situation höherer Gewalt andauert, oder, sollte sie länger als 6 Monate andauern, den Vertrag zu 
kündigen, ohne dass wir verpflichtet sind, den Käufer aus irgendeinem Grund zu entschädigen. 
 

VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 

künftig entstehenden oder bedingten Forderungen. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 

ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. VII/1. Bei 

Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den 

Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 

durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden 

Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden 

Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. VII/1. 

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 

Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die 

Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. VII/4 bis VII/6 auf uns übergehen. Zu 

anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt 

an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird 

die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, 

so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des 

Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von 
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Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. VII/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung 

in Höhe dieser Miteigentumsanteile. 

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit 

zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III/4 

genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 

sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur 

Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. 

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich 

benachrichtigen. 

7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 

als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 

Wahl verpflichtet. 

 

IX. Eingeschränkte Garantie 
1. Auf alle unsere Produkte gewähren wir eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren beginnend 

ab Vertragsschluss, hiervon ausgenommen sind allerdings ausdrücklich chemische Produkte, 

selbstklebende Produkte und Gummiprodukte, für die keine Garantie besteht. 

2. Unsere eingeschränkte Garantie umfasst nach unserer Wahl die kostenlose Neulieferung oder die 

kostenlose Instandsetzung solcher Waren durch uns, die sich während der Garantiezeit infolge der 

Untauglichkeit des Materials oder der Konstruktion als mangelhaft erweisen sollten. 

Unsere Haftung auf diese eingeschränkte Garantie ist wie soeben beschrieben auf die Ware selbst 

beschränkt. Wir haften insoweit weder für Folgeschäden, die bei der Anwendung unserer Waren 

entstehen können, noch für Schäden infolge von zu später Lieferung, Betriebsstillstand, Montage 

oder Demontage, Gewinnausfall oder in sonstiger Weise. 

Wir haften aus dieser eingeschränkten Garantie nicht, wenn der Käufer selbst oder durch Dritte 

Reparaturen und/oder Veränderungen der gelieferten Ware vorgenommen hat. Die eingeschränkte 

Garantie gilt auch nicht für Mängel, die durch normalen Verschleiß entstanden sind.  

Unsere eingeschränkte Garantie setzt ferner voraus, dass unsere Waren 

- ordnungsgemäß gelagert wurden, 

- ordnungsgemäß benutzt werden, 

- ordnungsgemäß verarbeitet werden. 

3. Diese eingeschränkte Garantie entbindet unseren Kunden nicht von der Verpflichtung, im 

Streitfalle das Vorliegen der Garantievoraussetzungen zu beweisen. 

4. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben von dieser eingeschränkten Garantie unberührt. 

X. Haftung für Mängel 
1. Wir liefern gute Durchschnittsqualität. Eventuelle besondere Qualitäten müssen bei einer 

Bestellung ausdrücklich genannt und von uns akzeptiert werden. 

2. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel 

beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung 

der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder – unter Berücksichtigung der 
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gesetzlichen Ausnahmefälle - nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom 

Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

3. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit wir sie im 

Einzelfall durch unser Verschulden oder garantiemäßig zu vertreten haben. Insbesondere müssen 

solche Aufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zum Kaufpreis der Ware stehen. 

Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz 

oder die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies 

entspräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch. 

4. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er 

insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, 

kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen. 

5. Weitere Ansprüche bestimmen sich – unbeschadet der Ansprüche nach Ziff. VIII (eingeschränkte 

Garantie) – ausschließlich nach Ziffer X (Allgemeine Haftungsbegrenzung) dieser Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen. 

XI. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 

Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - 

auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – für Schäden, die nicht am 

Liefergegenstand selbst entstanden sind, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur in Fällen des 

Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 

vertragstypischen Schaden. 

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, 

soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann 

nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit über 

unsere eingeschränkte Garantie gem. Ziffer VIII hinaus garantiert haben.  

Auch unsere eingeschränkte Garantie gem. Ziffer VIII bleibt von dieser Haftungsbeschränkung 

unberührt.  

Außerdem bleiben die Regeln über die Beweislast unberührt. 

3. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

XII. Verjährung 
Alle Ansprüche des Käufers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Monaten. 

Für Schadenersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 

auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen 

und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns 

oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungshilfen von uns beruhen, gelten allerdings die gesetzlichen Fristen. Diese gelten ebenso für 

gesetzliche Rückgriffsansprüche und auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die 

entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht haben. 
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XIII. Urheberrechte 
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 

Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich 

gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen 

zurückzugeben. 

2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 

sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter 

nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die 

Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage 

verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des 

Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in 

Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen. 

XIV. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit 

der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss 

rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch 

verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten. 

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu 

Lasten des Käufers. 

3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung 

bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden 

derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen 

die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns, derartige 

Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten. 

4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt 

sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der 

Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers - 

spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug. 

XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist der Sitz Langenfeld. Gerichtsstand für Kaufleute ist 

Düsseldorf. Bei nichtvollkaufmännischen Kunden gilt die gesetzliche Regelung. Wir können den 

Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen. 

2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen 

deutsches Recht unter Einschluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG). 

XVI. Salvatorische Klausel 
Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten 

zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche wir 

und der Käufer nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 

Allgemeinen Verkaufsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 


